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Eingang Büro Stadtrat Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung TOP Stadtratssitzung 

05.09.2008 823-49/2008 7 öT 

Stadtverwaltung Eisenach 
  Beschlussvorlage 

  Berichtsvorlage 
Dezernat Amt Aktenzeichen 

II 51 51.11/1105-wa 

 
Betreff 

 
Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 48100.78700- Leistungen nach dem UVG 
 

 
vom Fachamt auszufüllen vom Büro Stadtrat auszufüllen 

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin TOP Abstimmungsergebnis Beschluss 
(Zutreffendes ankreuzen) öff. nichtöff.   ja nein Enthalt. Nr. 

 Beigeordnetensitzung         

 Ortschaftsrat         

 Wirtschafts-, Land- und 
Forstwirtschaftsausschuss 

        

 Schul-, Sport- und Kulturausschuss         

 Ausschuss für Familie, Jugend, 
Soziales und Gesundheitswesen 

        

 Rechnungsprüfungsausschuss         
 Jugendhilfeausschuss         
 Bau-, Verkehrs- und 

Umweltausschuss 
        

 Haupt- und Finanzausschuss   24.09.2008 8 öT 5 0 2  

 Stadtrat   26.09.2008 7 öT 24 0 9 0697/2008 

 
Finanzielle Auswirkungen 

 keine haushaltsmäßige Berührung  Einnahmen Haushaltsstelle :  
 weitere Ausgaben HH-Stelle:        Ausgaben Haushaltsstelle: 48100.78700;          

HH-Mittel Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. 
Jahres (aktueller Stand) -EUR- 

Haushaltausgaberest 
-EUR- 

insgesamt 
-EUR- 

HH/JR 
Inanspruchnahme  
./. verausgabt 
./. vorgemerkt 

628.000,00       
 
480.385,00 
234.000,00  

      
 
       
       

628.000,00       
 
480.385,00 
234.000,00 

= verfügbar  - 86.385,00                  - 86.385,00 

Frühere Beschlüsse 

Beschluss-Nr.:       Beschluss-Nr.:        Beschluss-Nr.:       Beschluss-Nr.:       
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I. Beschlussvorschlag  
 
Der Oberbürgermeister empfiehlt, 
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, 
der Stadtrat beschließt: 
 
die überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 48100.78700 von insgesamt 86.400,00 € . 
 
Deckungsmittel stehen gegenwärtig nicht zur Verfügung. 
 
 
 
II. Begründung  
 
Die Planung der notwendigen Mittel für das Haushaltsjahr 2008 in der Haushaltsstelle 
48100.78700 erfolgte auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2007. 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 wurde das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) u.a. zum Umfang 
der zu erbringenden Leistung im § 2 geändert. 
Auf dieser Grundlage stiegen die Ansprüche der Kinder in den über 400 Leistungsfälle der Stadt 
Eisenach wie folgt: 
 
• Kinder bis zum 6. Geburtstag von 111,00 € monatlich auf 125,00 €  
• Kinder bis zum 12. Geburtstag von 151,00 € monatlich auf 168,00 €.  
 
Mit dieser Gesetzesänderung wurden die Auszahlbeträge der neuen Bundesländer mit denen 
der alten Bundesländer gleich gestellt.  
 
Da die Finanzierung dieser Aufgabe nach dem UVG zu leisten ist, aber keine Deckungsmittel 
zur Verfügung stehen, kann der Haushalt 2008 in der genannten Größenordnung gegenwärtig 
nicht mehr ausgeglichen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Matthias Doht 
Oberbürgermeister 

 
Ute Lieske 
Bürgermeisterin 

  
 
 
 
 
Anlage: 
 
Textfassung §§ 1,2 UVG 
 
 
 
 
 
 
 
III. Unterschriften  
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Bürgermeisterin Fachamt federführende Sachbearbeiterin 

 

Ute Lieske 

 

Viola Stephan 

 

Carmen Waldhelm (670- 763) 

 
 

Stellungnahme zu beteiligender Fachämter 
(Bitte im Falle von Bedenken/Anmerkungen diese ggf. als Anlage beifügen) 

Amt Keine 
 Bedenken  

Bedenken 
Anmerkungen 

Datum Unterschrift 

     

     

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Stellungnahme der Kämmerei (Amt 20) - im Falle finanzieller Auswirkungen, ggf. Anlage benutzen - 

 keine Bedenken 

 folgende Bedenken / Anmerkungen: 

 

 
 

Datum und Unterschrift  

 
 
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes (Amt 14) 

 keine Bedenken 

 folgende Bedenken / Anmerkungen: 

 

 
 

Datum und Unterschrift  

 
 
 
Anlage zur Beschlussvorlage 
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§ 1 Berechtigte 

(1) Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung nach diesem Gesetz 
(Unterhaltsleistung) hat, wer  
1. das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet 
oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten oder Lebenspartner dauernd getrennt lebt, und 
3. nicht oder nicht regelmäßig  
a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder, 
b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge 
mindestens in der in § 2 Abs. 1 und 2 bezeichneten Höhe erhält.  
(2) Ein Elternteil, bei dem das Kind lebt, gilt als dauernd getrennt lebend im Sinne des Absatzes 
1 Nr. 2, wenn im Verhältnis zum Ehegatten oder Lebenspartner ein Getrenntleben im Sinne des 
§ 1567 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegt oder wenn sein Ehegatte oder Lebenspartner 
wegen Krankheit oder Behinderung oder auf Grund gerichtlicher Anordnung für voraussichtlich 
wenigstens sechs Monate in einer Anstalt untergebracht ist.  
(2a) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer hat einen Anspruch nach Absatz 1 nur, wenn 
er oder sein Elternteil nach Absatz 1 Nr. 2  
1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt, 
2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt oder 
berechtigt hat, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde  
a) nach § 16 oder § 17 des Aufenthaltsgesetzes erteilt, 
b) nach § 18 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilt und die Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit darf nach der Beschäftigungsverordnung nur für einen bestimmten Höchstzeitraum erteilt 
werden, 
c) nach § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in seinem Heimatland oder 
nach den §§ 23a, 24, 25 Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt 
oder  

3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und  
a) sich seit mindestens drei Jahren rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhält 
und 
b) im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist, laufende Geldleistungen nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch bezieht oder Elternzeit in Anspruch nimmt. 
(3) Anspruch auf Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz besteht nicht, wenn der in Absatz diesem 
1 Nr. 2 bezeichnete Elternteil mit dem anderen Elternteil zusammenlebt oder sich weigert, die 
Auskünfte, die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich sind, zu erteilen oder bei der 
Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthalts des anderen Elternteils mitzuwirken.  
(4) 1Anspruch auf Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz besteht nicht für Monate, für die der 
andere Elternteil seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Berechtigten durch Vorausleistung erfüllt 
hat. 2Soweit der Bedarf eines Kindes durch Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch 
gedeckt ist, besteht kein Anspruch auf Unterhaltsleistung nach Gesetz.  

  

§ 2 Umfang der Unterhaltsleistung 

(1) 1Die Unterhaltsleistung wird, vorbehaltlich der Absätze 2 und 3, monatlich in Höhe des sich 
nach § 1612a Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 oder 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ergebenden 
monatlichen Mindestunterhalts gezahlt, mindestens jedoch monatlich in Höhe von 279 Euro für 
ein Kind, das das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet, und in Höhe von 322 Euro für ein 
Kind, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 2§ 1612a Abs. 2 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend. 3Liegen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 
1 bis 3, Abs. 2 bis 4 nur für den Teil eines Monats vor, wird die Unterhaltsleistung anteilig 
gezahlt.  
(2) 1Wenn der Elternteil, bei dem der Berechtigte lebt, für den Berechtigten Anspruch auf volles 
Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz in der 
jeweils geltenden Fassung oder auf eine der in § 65 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes 
oder § 4 Abs. 1 des Bundeskindergeldgesetzes bezeichneten Leistungen hat, mindert sich die 
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Unterhaltsleistung um das für ein erstes Kind zu zahlende Kindergeld nach § 66 des 
Einkommensteuergesetzes oder § 6 des Bundeskindergeldgesetzes. 2Dasselbe gilt, wenn ein 
Dritter mit Ausnahme des anderen Elternteils diesen Anspruch hat.  
(3) Auf die sich nach den Absätzen 1 und 2 ergebende Unterhaltsleistung werden folgende in 
demselben Monat erzielte Einkünfte des Berechtigten angerechnet:  
1. Unterhaltszahlungen des Elternteils, bei dem der Berechtigte nicht lebt, 
2. Waisenbezüge einschließlich entsprechender Schadenersatzleistungen, die wegen des Todes 
des in Nummer 1 bezeichneten Elternteils oder eines Stiefelternteils gezahlt werden. 
 

 


